
 
 

 

 

 

 

          Potsdam, 22.02.2022 

Hygienekonzept SC Potsdam Volleyball 

Testung  

Beim Betreten der Sporthalle muss ein offizieller Test-Nachweis von einem Testzentrum (Bürgertest oder 
Nachweis vom Arbeitgeber, wenn ausstellungsberechigt (nicht älter als 24 Std.) oder PCR-Test (nicht älter 
als 48 Std.)) dem Ausrichter vorgelegt werden. Der Zugang zur Halle muss während der gesamten 
Veranstaltung kontrolliert werden.  

Im Erwachsenenspielbetrieb kann auch vor Ort unter Aufsicht ein Schnelltest vorgenommen werden. Ein 
sogenannter Schultest-Nachweis wird nicht anerkannt. Eine Schnelltestung zu Hause unter Aufsicht des 
Mannschaftsverantwortlichen ist zulässig. Das ordnungsgemäße negative Ergebnis des Testes dokumentiert 
er mit seiner Unterschrift auf der Liste "Kontrolle Schnelltest am Spieltag". Die Testperson unterschreibt 
ebenfalls auf dieser Liste und bestätigt damit die Richtigkeit des Testergebnisses. Diese ist lediglich 
vorzuzeigen und nicht vom Ausrichter aufzubewahren. Dies gilt nicht für den Jugendspielbetrieb.  

Ausgenommen davon sind Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 

Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr brauchen nur einen offiziellen Test-Nachweis von einem 
Testzentrum (Bürgertest nicht älter als 24 Std) oder PCR-Test (nicht älter als 48 Std) oder Schnelltest, siehe 
oben. Der Schultest gilt nicht. 

Die Testpflicht gilt ebenfalls für alle am Spieltag Beteiligten mit einer Drittimpfung (Booster-Impfung). 

Bitte haltet alle erforderlichen Dokumente bereit, um eine zügige Kontrolle am Halleneingang zu 
gewährleisten.  

Maskenpflicht 

Es herrscht generelle Maskenpflicht.  

Die Maske kann lediglich von Wettkampfbeteiligten abgenommen werden, allerdings nicht bei  

Aufenthalt in Fluren, Tribünen und Gängen.  

 

Zum Verzehr von Essen und Getränken ist dies ebenfalls kurz gestattet, mit der bitte die Maske  

nicht komplett abzusetzen.  

 

Sonstiges:  

 

 Duschen können benutzt werden 

 Aufenthalt in Kabinen möglich kurzhalten 

 Zügiges Verlassen der Halle nach Wettkampfende 

 Verkaufsangebote sind zulässig 

 Dokumentation von Nachverfolgung entfällt 


